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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 27. März 2019 

 

B E S C H L Ü S S E  

 

 
Dringliche Motion Beat Koch (GFL) und Mitunterzeichnende betreffend "Netto Null CO2-
Emissionen in Zollikofen bis 2050"; Frage der Dringlichkeit 
 
Der Motion wird die Dringlichkeit nicht zugesprochen. 
 
 
1. Protokoll vom 30. Januar 2019 
 
Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
2. Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen; Erlass 
 
Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 
Das Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen (Mehrwertabgabereglement, MWAR, 
SSGZ 721.3) wird genehmigt. 
 
 
3. Sanierung Abdankungs- und Bestattungsgebäude; Abrechnung Verpflichtungskredit 
 
Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 876'040.80 und einer Überschreitung von Fr. 6'040.80 wird zur 
Kenntnis genommen (Konto 7710.5040.01). 
 
 
4. Teilsanierung der Turnhallen Sekundarstufe I; Abrechnung Verpflichtungskredit 
 
Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 183'845.30 und einer Unterschreitung von Fr. 1'154.70 wird zur 
Kenntnis genommen (Konto 2170.5040.07). 
 
 
5. Sanierung Brücke Reichenbachkurve; Abrechnung Verpflichtungskredite 
 
Die Abrechnung mit Kosten von Fr. 402'600.85 und einer Unterschreitung von Fr. 59'399.15 wird 
zur Kenntnis genommen (Konto 620.501.84 und Konto 6150.5010.04). 
 
 
6. Sanierung Molkereistrasse; Abrechnung Verpflichtungskredite 

 
1. Die Abrechnung für das Teilprojekt Ersatz Wasserleitung Molkereistrasse mit Kosten von 

Fr. 185'662.50 und einer Unterschreitung von Fr. 157'337.50 wird zur Kenntnis genommen 
(Konto 700.501.47/7101.5031.03). 

2. Die Abrechnung für das Teilprojekt Strassensanierung Molkereistrasse mit Kosten von 
Fr. 291'572.20 und einer Unterschreitung von Fr. 85'027.80 wird zur Kenntnis genommen 
(Konto 620.501.65/6150.5010.01). 
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7. Behandlung Parlamentarischer Vorstösse 
 
7.1 Motion Kornelia Hässig (SP) und Mitunterzeichnende betreffend "Negative Auswirkun-

gen des geplanten Neubaus des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes (SVSA) in 
Münchenbuchsee auf die Bernstrasse und umliegenden Quartiere in Zollikofen verhin-
dern"; Erheblicherklärung 

 
Die Motion wird nicht erheblich erklärt. 
 
 
7.2 Interpellation Marceline Stettler (parteilos/GFL) und Mitunterzeichnende betreffend 

"Überbauung Bernstrasse / Kreuz-Nord – Abweichungen von der Planung"; Antwort 
 
Die Antwort des Gemeinderats wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
7.3 Einfache Anfrage Stefan Stock (FDP) und Mitunterzeichnende betreffend "Was passiert 

ab 2019 mit dem Abfall von Grossbetrieben in Zollikofen?"; Antwort 
 
Die Antwort des Gemeinderats wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
7.4 Einfache Anfrage Stefan Stock (FDP) und Mitunterzeichnende betreffend "Altes Alters-

heim - Wie weiter?"; Antwort 
 
Die Antwort des Gemeinderats wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
8. Parlamentarische Eingänge 
 
8.1 Interpellation Andreas Buser (glp) und Mitunterzeichnende betreffend "Anbringen von Warn-

plaketten zur Vorbeugung von Gewässerverschmutzungen" 
 
8.2 Einfache Anfrage Marcel Remund (FDP) betreffend "Status Abgabe im Baurecht von Sektor C 

Schäferei" 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Veröffentlichung 
Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, 
geführt werden. 
 
 

Fakultatives Referendum 

 
Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegt der unter Ziffer 2 aufge-
führte Beschluss dem fakultativen Referendum. Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind sol-
che Beschlüsse der Gemeindeabstimmung zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimm-
berechtigten schriftlich verlangt wird. 
 
Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im Anzei-
ger Region Bern bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag des Ge-
meinderates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Gemeinderates zu 
diesem Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und mit 14. Mai 2019 bei der 
Gemeindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zollikofen, öffentlich auf (Büro 2 08, 2. Stock). 
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Bei Fragen oder Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden Sie sich 
bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
 
 
Donnerstag, 28. März 2019 
 
GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


